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Um den Verwaltungsaufwand zu minimie-

ren, verlässt sich ein Anleger bei der Dar-

stellung seiner Kapitalanlagen gerne auf

die quartalsweisen oder jährlichen Berichte

der Vermögensverwalter. Die einzelnen

Transaktionen werden nur insoweit erfasst,

als dies unter buchhalterischen und steuer-

lichen Aspekten erforderlich ist. Dabei fin-

det selten eine Überprüfung der Perfor-

mance oder der Anlagekriterien statt. Dies

ist Aufgabe eines umfassenden Vermögens-

controllings. Im Einzelnen umfasst das

Vermögenscontrolling und -reporting fol-

gende drei Aufgaben:

1. Dokumentation und information
Basis für die Darstellung der Vermögens-

entwicklung ist die Buchhaltung. In der

Buchhaltung werden die Belege der Ban-

ken bzw. Vermögensverwalter gesammelt,

aufbereitet und dokumentiert und dem In-

vestor in einer kurzen Übersicht präsen-

tiert. Dafür wird das Vermögen in einer

 sogenannten Vermögensübersicht zusam-

mengefasst. Diese Übersicht stellt das vor-

handene Vermögen einschliesslich der mit

dem Vermögen verbundenen Verbindlich-

keiten des Kapitalanlegers dar. Eine wei -

tere Funktion der Vermögensübersicht be-

steht in der Ermittlung des Vermögenszu-

wachses. Der Vergleich des Eigenkapitals zu

Beginn des Betrachtungszeitraumes (i.d.R.

Kalenderjahr) mit dem Eigenkapital am

Ende des Betrachtungszeitraumes ergibt,

unter Berücksichtigung der Einlagen und

Entnahmen, den Vermögenszuwachs oder

Vermögensverlust einer Periode. In der

Vermögensübersicht werden die Bestände,

Veränderungen und Erträge im Betrach-

tungszeitraum dargestellt. Diese Informa-

tionen werden von Kapitalanlegern benö-

tigt, um den Erfolg der Kapitalanlagen in

der Periode zu ermitteln. Art und Umfang,

Verdichtungsgrad und Darstellungsform

sowie Häufigkeit der Informationsdarstel-

lung sind von den Bedürfnissen des einzel-

nen Investors abhängig. Üblicherweise um-

fasst das Vermögensreporting folgende In-

formationen:

• Darstellung des Gesamtvermögens;

• Gesamt-Vermögensstruktur nach Anlage-

klassen;

• Darstellung der Gesamtperformance;

• Auflistung aller Kapitalzu- und -abflüsse;

• Vermögensanalyse je Vermögensverwalter

mit Darstellung der Vermögensstruktur nach

Anlageklassen, Performance und Transak-

tionslisten;

• Darstellung des illiquiden Vermögens ein-

schliesslich der zu erwartenden Zahlungs-

ströme und Fremdfinanzierungen (z.B. bei

Immobilien Mieteinnahmen, Kosten etc.;

bei geschlossenen Fonds Ausschüttungen;

bei Lebensversicherungen Laufzeiten).

2. Kontrolle
Die Berichte der Banken bzw. Vermögens-

verwalter sind häufig wenig aussagekräftig

und werden nicht zeitnah geliefert. Auf

 Basis der eher knappen Informationen der

Banken ist eine unterjährige Beurteilung

des Anlageerfolgs für den Anleger kaum

möglich. Daher sollte die Vermögensüber-

sicht idealerweise «auf Knopfdruck» ver-

fügbar sein, um gegebenenfalls Fehlent-

wicklungen rechtzeitig zu erkennen und

 ihnen entgegensteuern zu können. Dafür

werden die von den Banken bzw. Vermö-

gensverwaltern zur Verfügung gestellten

Informationen zeitnah verbucht und auf

Plausibilität und Zuverlässigkeit geprüft.

Durch die Nachbuchung aller von den Ver-

mögensverwaltern getätigten Transaktio-

nen werden die Buchungen kontrolliert.

Mögliche Buchungsfehler werden dadurch

entdeckt und können mit dem Vermögens-

verwalter besprochen und korrigiert wer-

den. Die ausgewiesenen Transaktionskos-

ten und Verwaltungsgebühren werden ge-

prüft und separat dargestellt. Auch die nun-

mehr gesetzlich vorgesehene Offenlegung

von Zuwendungen an den Vermögens -

verwalter, wie z.B. Bestandesprovisionen,

Bonifikationen oder Vertriebsprovisionen

(«Kick-backs»), werden betrachtet und

überprüft, ob diese vereinbarungsgemäss

verbucht wurden (z.B. Verrechnung mit

dem Verwaltungshonorar). Es wird vergli-

chen, zu welchen Tageskursen Wertpapier-

transaktionen abgerechnet wurden und ob

die Zinskonditionen den Marktgegebenhei-

ten entsprechen. Im Rahmen des Vermö-

genscontrollings wird auch überprüft, ob

die Anlagegrundsätze und -richtlinien ein-

gehalten wurden. Dazu wird abgeglichen,

ob die Anteile einzelner Anlageklassen den

festgeschriebenen Richtlinien entsprechen

(z.B. maximaler Aktienanteil von 30%).

3. analyse
Die Vermögensanalyse soll dem Kapital -

anleger ein Instrument zur Steuerung des

Vermögens geben. Deshalb wird das Ver-

mögen – abgestimmt auf die Bedürfnisse

des Kapitalanlegers – analysiert. Üblicher-

weise umfasst ein Bericht zum einen die

Sachverhaltsdarstellung (s. oben: «Doku-

mentation und Information») und zum an-

deren Auswertungen des Zahlenmaterials

nach folgenden Kriterien:

• Struktur des Gesamtportfolios

• Performance

• Risikokennzahlen

• Benchmark-Vergleich

• Kostenanalyse

Das Vermögensmanagement und konsoli-

dierte Reporting stellt die Entwicklung des

Vermögens hinsichtlich Rentabilität, Si-

cherheit und Struktur transparent dar. Der

Vermögensinhaber erhält einen Überblick

über sein Gesamtvermögen, kann die Ar-

beit jedes einzelnen Vermögensverwalters

überprüfen und erhält Anregungen zur Ver-

besserung der Performance der Kapital -

anlagen. Die Praxis zeigt, dass die Kosten

des Vermögenscontrollings durch die Ver-

besserungen im Portfolio regelmässig über-

kompensiert werden.
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